
Baurecht für die Projektleitung

Stoltefuß

2021
ISBN 978-3-406-75301-5
C.H.BECK

https://www.beck-shop.de/stoltefuss-baurecht-bau-projektleiter/product/30718113?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_30718113&campaign=pdf/30718113


PraxisWissen

Baurecht für die 
 Projektleitung

von

Dr. Martin Stoltefuß
Unternehmensjurist, MünsterUnternehmensjurist, MünsterUnternehmensjurist, MünsterUnternehmensjurist, Münster

Vorsitzender des Fachausschusses fürVorsitzender des Fachausschusses fürVorsitzender des Fachausschusses fürVorsitzender des Fachausschusses fürVorsitzender des Fachausschusses für
Rechtsfragen im BTGARechtsfragen im BTGARechtsfragen im BTGARechtsfragen im BTGARechtsfragen im BTGARechtsfragen im BTGA

2021



www.beck.de

ISBN 978 3 406 75301 5

© 2021 Verlag C.H.Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Druck: Druckerei C.H. Beck Nördlingen
(Adresse wie Verlag)

Satz: Fotosatz H. Buck
Zweikirchener Str. 7, 84036 Kumhausen

Umschlaggestaltung: Ralph Zimmermann – Bureau Parapluie

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff )

Zitiervorschlag: Stoltefuß Baurecht für Projektleitung Rn. ...Stoltefuß Baurecht für Projektleitung Rn. ...Stoltefuß



V

Vorwort

Dieses Werk soll helfen und dabei verständlich, konkret und nachhaltig 
sein. Es soll, im besten Fall, für den Baupraktiker interessant sein und 
Lösungswege aufzeigen, die den Baubeteiligten dabei helfen, zum wirt-
schaftlichen Erfolg ihres Projekts wichtige Beiträge zu leisten und ihren 
persönlichen Stress zu verringern.

Die Erfahrung zeigt, dass Probleme bei der Bauabwicklung ganz 
überwiegend auf immer gleichen Ursachen beruhen, auf immer gleichen 
Entwicklungen, Kenntnisdefiziten und Verhaltensweisen. Nicht bloße 
Projektabwicklung ist gefragt, sondern kreatives, zielgerichtetes Projekt-
management. Die Situation der verantwortlich am Bauprojekt Beteiligten 
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wieder vor Augen führen, wenn sie Projekte begleiten oder Projektsitua-
tionen bewerten. Von den Baubeteiligten wird richtiges Handeln in teils 
kompliziertesten Situationen mit erheblichen wirtschaftlichen Auswir-
kungen auf unbekanntem Gebiet erwartet. Das ist manchmal schwierig, 
aber: Man muss es trotzdem machen, es führt kein Weg an der Beachtung 
bestimmter Regeln und Vorgehensweisen vorbei. 

Eine wesentliche Erkenntnis und schlichte Tatsache ist dabei, dass das 
Baurecht nur scheinbar ein undurchschaubares Labyrinth von Vorschrif-
ten, Urteilen und Formalien ist. Es geht dabei eben nicht um Tausende von 
Paragrafen, komplizierte Entscheidungen des BGH oder von Nichtjuristen 
ohnehin nicht zu erfüllende Formalien. Tatsächlich ist das in der Praxis 
relevante Baurecht auch für Nichtjuristen in großen Teilen des alltäglichen 
Projektmanagements absolut beherrschbar. Warum? Weil es um die immer 
gleichen Themen geht, weil in der Baupraxis relevante Regelungen des 
BGB oder der VOB/B vielleicht nicht an einer Hand, aber jedenfalls an 
sehr wenigen Händen abzuzählen sind. Und wie oben bereits erwähnt: 



VI

Vorwort

Man muss „es“ machen, denn: Es geht um Geld. Viel Geld. Geld, das ver-
loren oder verdient wird. Und auch dies gilt für alle Baubeteiligten, ob 
Auftraggeber, Auftragnehmer, Projektsteuerer, Fach- oder Generalplaner. 
Alle wollen und müssen Geld verdienen. Und es ist möglich, vor allem 
dann, wenn man den Vertragspartner als Vertragspartner und nicht als 
Vertragsgegner ansieht.

Vor exakt diesem Hintergrund soll dieses Werk eine verständliche, 
im Baualltag umsetzbare Hilfe bieten. Die nachfolgenden Hinweise, Er-
läuterungen, Tipps und Vorschläge werden sich immer wieder inhaltlich 
überschneiden. Wiederholungen sind gewollt! Dieses Werk erhebt ganz 
bewusst keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Unabhängig davon, dass 
sie aufgrund der Fülle der Situationen, möglichen rechtlichen Bewer-
tungen, unterschiedlichen Auffassungen etc. ohnehin nicht zu erreichen 
wäre, würde ein solcher Anspruch der Intention dieses Werkes auch nicht 
gerecht. Es soll komprimiert und verständlich möglichst zielgenau (nur) 
diejenigen Situationen erfassen, die jedem Baupraktiker immer wieder be-
gegnen, in denen er konkrete Hilfe benötigt, um sein Projekt erfolgreicher gegnen, in denen er konkrete Hilfe benötigt, um sein Projekt erfolgreicher gegnen, in denen er konkrete Hilfe benötigt, um sein Projekt erfolgreicher 
zu managen. Die Erfahrung zeigt: Es kann funktionieren! zu managen. Die Erfahrung zeigt: Es kann funktionieren! zu managen. Die Erfahrung zeigt: Es kann funktionieren! zu managen. Die Erfahrung zeigt: Es kann funktionieren! 

Münster, Dezember 2020 Münster, Dezember 2020 Münster, Dezember 2020 Münster, Dezember 2020 Münster, Dezember 2020 Martin StoltefußMartin StoltefußMartin Stoltefuß
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